
Auszug aus dem Amtsblatt 18/20 der Stadt Jena vom 28. Mai 2020 

 
Entgeltordnung und Teilnahmebedingungen der vhs 
Jena 
 
Auf Grund von § 22 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16.10.2019 (GVBl. S. 429, 433), hat der Stadtrat der Stadt Jena in der 
Sitzung am 20.05.2020 die folgende Entgeltordnung beschlossen: 
 

§ 1 Grundlagen 
 
1. Die Volkshochschule Jena (vhs) ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Jena. Für die 
Teilnahme an Veranstaltungen der vhs werden Entgelte nach den Bestimmungen dieser 
Ordnung im Rahmen eines privatrechtlichen Vertragsverhältnisses erhoben. Als 
Veranstaltungen werden alle Durchführungsformate verstanden, die digital, online und/oder 
in direkter Präsenz stattfinden. 
 
2. Es besteht kein Anspruch darauf, dass Veranstaltungen durch bestimmte Dozenten 
durchgeführt werden.  
 
3. Die vhs kann aus sachlichem Grund Ort, Teilnehmendenzahl und Zeitpunkt der 
Veranstaltung ändern. 
 

§ 2 Anmeldung, Zahlungspflicht und Teilnehmendenzahl 
 
1. Zu den Veranstaltungen der vhs können sich Personen anmelden, die mindestens 
sechzehn Jahre alt sind. Veranstaltungen für jüngere Personen sind gesondert 
ausgewiesen. 
 
2. Die Teilnehmendenzahl je Veranstaltung beträgt in der Regel mindestens acht. Ebenso 
können Veranstaltungen in Klein- und Kleinstgruppen sowie als Einzelschulungen 
stattfinden. 
 
3. Zur Zahlung der Entgelte sind die Teilnehmenden einer Veranstaltung verpflichtet, bei 
Minderjährigen deren gesetzliche Vertreter. 
 
4. Die Entgelte werden mit der verbindlichen Anmeldung zu einer Veranstaltung fällig. Die 
Anmeldung kann online über die Internetseite der vhs, schriftlich, per Fax, per E-Mail, 
telefonisch oder persönlich erfolgen und führt auch bei Nichtteilnahme zur Zahlungspflicht. 
Eine Anmeldebestätigung erfolgt nur bei Anmeldung mit Angabe der E-Mail-Adresse. 
 
5. Die Zahlungspflicht entsteht auch ohne Anmeldung durch die – auch teilweise – 
Teilnahme an einer Veranstaltung.  
 
6. Teilnehmende, die in eine bereits laufende Veranstaltung einsteigen, haben das volle 
Entgelt zu entrichten. In begründeten Ausnahmefällen kann hiervon abgewichen werden. 
 

§ 3 Höhe der Entgelte für Veranstaltungen 
 



1. Für Veranstaltungen wird ein Entgelt von 2,00 € bis 50,00 € je Unterrichtseinheit 
erhoben. Für jeden Kurs wird zusätzlich ein einmaliger Verwaltungsbetrag in Höhe von 5,00 
€ erhoben. Für Veranstaltungen mit überdurchschnittlich hohem Kostenaufwand können 
höhere Entgelte verlangt werden. 
 
2. Für Einzelveranstaltungen werden Entgelte von 3,00 € bis 20,00 € erhoben. Für 
Einzelveranstaltungen mit überdurchschnittlich hohem Kostenaufwand können höhere 
Entgelte verlangt werden. Von der Erhebung eines Entgeltes kann abgesehen werden, 
wenn es sich um Veranstaltungen von besonderer Bedeutung handelt oder diese durch 
Drittmittel finanziert werden.  
 
3. Für eine Unterrichtseinheit zur Vorbereitung auf staatliche Schulabschlüsse (Haupt- und 
Realschulabschluss, Fachhochschulreife, Abitur) wird ein Entgelt von 1,20 € bis 2,50 € 
erhoben. Das Entgelt wird semesterweise zu Beginn des Semesters in einem Betrag fällig.  
 
4. Für Kurse und sonstige Veranstaltungen, die die vhs im Auftrag Dritter durchführt, 
werden Entgelte entsprechend den tatsächlich anfallenden Kostenberechnet.  
 
5. Die vhs kann Veranstaltungen für Klein- und Kleinstgruppen unter acht Teilnehmenden 
sowie für einzelne Personen als Einzelschulungen zu erhöhten Entgelten anbieten. Soll 
eine Veranstaltung unterhalb der Mindestteilnehmendenzahl stattfinden, kann entweder das 
Entgelt entsprechend erhöht oder die Zahl der Unterrichtseinheiten reduziert werden. Nach 
Kursbeginn eingehende Anmeldungen haben auf die Kleingruppenregelung keinen Einfluss 
mehr.  
 
6. Aufwendungen für Exkursionen und Studienreisen werden kostendeckend berechnet. 
Dies betrifft sowohl die Ausgaben des Reiseveranstalters als auch die Aufwendungen der 
vhs für die Organisation und Begleitung. Die vhs tritt dabei nur als Vermittler auf, nicht als 
Veranstalter.  
 
7. Die konkrete Höhe des jeweils zu zahlenden Entgeltes ergibt sich aus dem 
veröffentlichten Programm der vhs. 
 

§ 4 Entgelte für sonstige Leistungen, Bescheinigungen 
 
1. Die Entgelte für Prüfungen werden kostendeckend berechnet und nicht ermäßigt. Für 
Prüfungen im Auftrag Dritter gelten deren Allgemeine Geschäftsbedingungen.  
 
2. Aufwendungen für Lern- und Arbeitsmaterialien sind von den Teilnehmenden zu tragen 
und werden gesondert abgerechnet.  
 
3. Bescheinigungen jeglicher Art werden den Teilnehmenden für Veranstaltungen der 
letzten beiden Semester gegen ein Entgelt von 2,00 € in der Geschäftsstelle ausgehändigt 
oder auf Wunsch per Mail als pdf-Dokument kostenfrei versendet. Für Bescheinigungen vor 
diesem Zeitraum wird generell ein Entgelt in Höhe von 5,00 € erhoben. Die Ausstellung 
einer Bescheinigung über die Teilnahme setzt voraus, dass 80% der Veranstaltung 
wahrgenommen wurden. 
 

§ 5 – Ermäßigungen 
 
 
1. Das Entgelt für Veranstaltungen wird für Inhabende von JENABONUSKarten, für 
Vollzeitstudierende, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Schwerbehinderte, 
Empfangende von Leistungen nach dem SGB II oder III, Teilnehmende an 



Freiwilligendiensten um 30 Prozent, für Personen mit Altersbezügen um 15 Prozent 
ermäßigt.  
 
2. Die Berechtigung ist durch Vorlage geeigneter Dokumente bei der Anmeldung 
nachzuweisen. Eine nachträgliche Vorlage bleibt unberücksichtigt.  
 
3. Für Exkursionen, Einzelveranstaltungen, Studienreisen, Veranstaltungen zur 
Vorbereitung von Schulabschlüssen und Veranstaltungen in Klein- und Kleinstgruppen oder 
Einzelschulungen werden keine Ermäßigungen gewährt.  
 
4. Die vhs kann kundenorientiert und zeitlich befristet weitere Ermäßigungen gewähren. Die 
Ermäßigungstatbestände werden in geeigneter Weise bekannt gemacht. 
 
5. Ausgewiesene Begleitpersonen behinderter Teilnehmender können kostenfrei an 
Veranstaltungen teilnehmen. 
 

§ 6 Zahlungsmodalitäten 
 
1. Die Entgelte sind in bar oder per EC-Karte in der Geschäftsstelle der vhs zu entrichten 
oder unbar im SEPA-Lastschriftverfahren. Ein gültiges SEPA-Lastschriftmandat muss 
schriftlich erteilt und kann persönlich, postalisch oder per E-Mail übergeben werden. 
Entgelte für Einzelveranstaltungen werden an der Kasse (Einlass) gezahlt.  
 
2. Für Mahnungen wird eine Gebühr in Höhe von 3,00 € erhoben. 
 
3. Bei Rücklastschriften, die von der vhs nicht zu vertreten sind, haben Teilnehmende die 
von den Banken verlangten Gebühren zu tragen. 
 

§ 7 Abmeldung und Erstattungen 
 
1. Findet eine Veranstaltung aus von der vhs zu vertretenden Gründen nicht, nur teilweise 
oder in einer gegenüber der Ankündigung wesentlich veränderten Form statt, werden 
bereits gezahlte Entgelte dem Ausfall entsprechend ganz oder teilweise erstattet. Weitere 
Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. Der Wechsel eines Dozenten ist keine 
wesentliche Änderung. 
 
2. Eine Abmeldung ist bis zehn Kalendertage vor dem Veranstaltungsbeginn ohne Angabe 
von Gründen kostenfrei möglich.  
 
3. Erfolgt die Abmeldung später als zehn Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn, sind 50% 
des Entgeltes zu entrichten. Darüber hinaus sind der vhs gegebenenfalls bereits 
entstandene Sachkosten zu erstatten.  
 
4. Ab dem Tag des Veranstaltungsbeginns ist das gesamte Veranstaltungsentgelt fällig, es 
sei denn, eine ärztliche Bescheinigung über eine Erkrankung wird vorgelegt, die eine 
weitere Kursteilnahme unmöglich macht; die Erstattung erfolgt auf Antrag anteilig. 
Verwaltungs- und Sachentgelte werden nicht erstattet. Ein Fernbleiben von der 
Veranstaltung oder eine Mitteilung an die Dozenten gelten nicht als Abmeldung. 
 
5. Über Anträge auf Entgelterstattungen aus einem anderen wichtigen Grund als dem unter 
4. Genannten, entscheidet im Einzelfall die Leitung der vhs.  
 



6. Fallen Unterrichtseinheiten aus, werden ggf. Nachholtermine angeboten. Können 
Teilnehmende diese Termine nicht wahrnehmen, besteht Anspruch auf eine anteilige 
Erstattung des Entgeltes. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
 
7. Einzelveranstaltungen sind von diesen Regelungen nicht betroffen. 
 
8. Bei einem Ausschluss nach § 6 Abs. 4 der Satzung der Volkshochschule werden bereits 
gezahlte Entgelte nicht erstattet.  
 
9. Bei Schulabschlusskursen und anderen Lehrgangsformen gelten abweichende 
Regelungen, die in einem gesonderten Vertrag vereinbart werden. 
 
10. Für Studienreisen und Exkursionen gelten die Stornierungsfristen und 
Entgeltregelungen des Reiseveranstalters. Für Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit 
einem Drittanbieter gelten ggf. dessen Allgemeine Geschäftsbedingungen. 
 
11. Das gesetzliche Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften wird von diesen Regelungen 
nichtberührt. 
 

§ 8 Haftung 
 
1. Bei Verlust oder Beschädigung von Einrichtungsgegenständen hat der Verursacher bzw. 
sein gesetzlicher Vertreter Schadenersatz zu leisten. 
 
2. Die vhs haftet nicht für gestohlene, verlorengegangene oder andere Sachschäden der 
Teilnehmenden, es sei denn, die Schäden sind auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit ihrer 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen. 
 

§ 9 Bild- und Tonaufzeichnungen 
 
1. Die vhs ist berechtigt, von den Veranstaltungen Bild- und Tonaufzeichnungen 
anzufertigen und zu ihrem Eigenbedarf und ihrer Selbstdarstellung zu verwenden. Eine 
Vergütungspflicht besteht nicht. Alle Teilnehmenden können dieses Recht allgemein 
(schriftlich) oder im konkreten Einzelfall ausschließen.  
 
2. Mitschnitte durch die Teilnehmenden sind nichtgestattet. Ausgegebenes Lehrmaterial 
darf nicht vervielfältigt oder auf elektronischem Wege weitergegeben werden. 
 

§ 10 Inkrafttreten 
 
Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Jena in Kraft. 
Zugleich tritt die Entgeltregelung der Volkshochschule Jena vom10.07.2013, veröffentlicht 
im Amtsblatt Nr. 36/13 vom 04.09.2013, S. 291 außer Kraft.  
 
Jena, den 20.05.2020 
 
Stadt Jena 
 
DER OBERBÜRGERMEISTER 
gez. Dr. Thomas Nitzsche        (Siegel) 
(Oberbürgermeister) 


